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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 273-2017 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Ortsbürgermeister der Stadt Wolfen 
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister 
Budget / Produkt:  

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Wolfen 18.10.2017    

Haupt- und Finanzausschuss 26.10.2017    

Stadtrat 01.11.2017    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Teilräumliches Entwicklungskonzept Wolfen-Nord 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister mit der Erarbeitung eines 

teilräumlichen Entwicklungskonzeptes für den Stadtteil Wolfen-Nord bis zum 31.12.2018. 

  

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt weiterhin, dass zur Erarbeitung des teilräumlichen 

Entwicklungskonzeptes eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung eines Beirates gegründet wird.  

 

Der Beirat besteht aus folgenden Personen:  

 

Herr Voigt, WBG  

Frau Barth, WGW  

Herr Seifert, Herzensgemeinschaft Wolfen 

Herr Seifert, Christophorus-Haus  

Frau Bieneck, Frauenkommunikationszentrum  

Frau Wessel, Mehrgenerationenhaus  

Frau Schmidt-Ramsch, SARA  

Herr Ramsch, SARA  

Herr Seidig, evangel.Kirche  

Herr Brüchle, Fahrrad Brüchle  

Herr Schneeweiß, Feuerwehr Wolfen-Nord  

Herr Krüger, BI Mieterhöhungen  

Frau Seidewitz, IHR Spezielles  

Herr Dubiel, Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen     
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Begründung: 

 

Mit Beschlussfassung zum Stadtentwicklungskonzept wurde ebenfalls beschlossen, für den Stadtteil Wolfen-

Nord ein teilräumliches Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Bei der Erarbeitung sind unbedingt regionale 

Akteure einzubeziehen, die ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bereits bekundet haben.  

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

KVG LSA 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: keine 

a) Untersachkonten:  

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 273-2017 

 

Anlagen: 

keine 
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